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Vorwort

Das vorliegende Werk befasst sich mit der Rechtsprechung des 19. Jahrhun-
derts zu unterhaltsrechtlichen Ansprüchen zwischen Verwandten. Die Unter-
suchung bettet ausgewählte Entscheidungen in die seinerzeit in der Rechtslehre
geführten unterhaltsrechtlichen Diskussionen ein. Schließlich wird mit einem
Ausblick auf die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 auf-
gezeigt, wie der Gesetzgeber die großen unterhaltsrechtlichen Kontroversen ent-
schieden hat.

Die Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg im
Wintersemester 2014/2015 als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde
im Juni 2014 abgeschlossen.

Mein Dank gilt Herrn Dr. Thomas Rieger für wertvolle Hinweise zu Gliede-
rung und Aufbau der Arbeit sowie Herrn Prof. Dr. Helmut Baier, welcher mir als
wissenschaftlichem Mitarbeiter stets den Freiraum gewährt hat, diese Arbeit
voranzubringen.

Herrn Prof. Dr. Jan Dirk Harke darf ich herzlich für die überaus zügige Erstel-
lung des Zweitgutachtens danken.

Zu größtem Dank bin ich meinem verehrten Doktorvater Herrn Prof. Dr. Stef-
fen Schlinker verpflichtet, der für mich jederzeit als Gesprächspartner zur Ver-
fügung stand und das Werk mit seinen Ideen und seinem Interesse maßgeblich
beeinflusst hat. Wir bleiben in Freundschaft verbunden.

Zuletzt und von ganzem Herzen danke ich meiner Familie, vor allem meinen
Eltern Heide-Birgit und Rolf-Dieter Schulz, welche mir auch während der Ent-
stehung dieser Arbeit stets mit ihrem Rat und ihrer Unterstützung zur Seite
gestanden haben. Mein Vater hat überdies die mühselige Arbeit des Korrektur-
lesens übernommen.

Diese vielfache Hilfestellung und Unterstützung hat in wesentlicher Weise
zum Gelingen der Arbeit beigetragen.

Würzburg, im Juni 2017 Max-Ferdinand Schulz
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A. Aufriss

Unterhalt ist nach einer zeitgenössischen Definition – wie heute – die Fürsorge
(des Verpflichteten) für den Berechtigten1. In ihr begegnet uns eines der ältesten
Rechtsinstitute der Menschheit überhaupt. Schon immer veranlasste ein instink-
tiver Trieb die Blutsverwandten, füreinander zu sorgen und sich gegenseitig zu
unterstützen. Es kann die Unterhaltspflicht somit „als juristische Abstraktion all-
gemein menschlicher sittlicher Anschauungen“ bezeichnet werden2.

Die vorliegende Arbeit soll eine Analyse der Rechtsprechung des 19. Jahrhun-
derts zu Rechtsfragen bieten, die sich im Zusammenhang mit dem Unterhalt zwi-
schen verwandten Personen stellten. Zentrales Anliegen ist es, die Rahmenbedin-
gen zu erörtern, die die Verpflichtung zum Unterhalt begründeten und inhaltlich
ausgestalteten. Dabei ist hervorzuheben, dass der Untersuchungsgegenstand Ein-
zelfallentscheidungen sind, welche bei der Lösung eines Rechtsproblems häufig
keinen Bezug zueinander aufweisen. Vielmehr haben verschiedene Gerichte zu
verschiedenen Zeiten zu konkreten Fallgestaltungen mit spezifischen Eigenarten
Stellung genommen. Daher steht regelmäßig jede Fallentscheidung für sich.

In zeitlicher Hinsicht ist das Ende des Jahrhunderts mit der Einführung des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahre 1900 die äußerste Grenze dieser Ar-
beit. Aber schon die in der Phase vor der Einführung des BGB ergangenen, ein-
schlägigen Entscheidungen sowohl des Reichsgerichts als auch anderer höchster
Gerichte etwa ab der Zeit der Reichsjustizgesetze finden in dieser Arbeit nur
Beachtung, wenn sie zu Rechtsproblemen Stellung bezogen haben, die in Recht-
sprechung, Partikulargesetzgebung und Literatur der vorangegangenen Zeit Er-
wähnung gefunden haben3.

Eine weitere Beschränkung der Arbeit resultiert aus der ausschließlichen Be-
trachtung des Unterhalts zwischen Verwandten. Der Ehegattenunterhalt auf der
einen und die Folgen privatrechtlicher Unterhaltspflichten auf der anderen Seite,
soweit sie nicht im Zusammenhang mit einem gesetzlichen Unterhaltsanspruch
stehen, werden nicht untersucht. Als das entscheidende Kriterium für die Ver-
wandtschaft wird heute unabhängig von der Ehe der Eltern die Abstammung an-

1 Schanze, Zur Lehre vom Alimentationsanspruch, Archiv für civilistische Praxis
Bd. 69 = n. F. Bd. 19, 241, 243.

2 Rode, Unterhaltsansprüche, S. 1.
3 Die Rechtsprechung des Reichsgerichts wird ausführlich untersucht in der Arbeit

von Schumacher, Das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern in der Privatrechts-
geschichte.



gesehen4. Im Folgenden sind unter dem Begriff „Verwandte“ die Blutsverwand-
ten gemeint, also Personen, die voneinander unmittelbar oder mittelbar abstam-
men, wie Mutter und Sohn, Großmutter und Enkel5. Das Augenmerk liegt also
auf der in gerader Linie (linea recta) miteinander Verwandten, welche wiederum
einen aufsteigenen (linea ascendens) und einen absteigenden (linea descendens)
Teil kennt6. Die Nachfahren in dieser Linie werden Descendenten, die Vorfahren
Ascendenten genannt. Der Unterhalt zwischen diesen Personen wird erforderlich,
weil Kinder oder auch alte Menschen sich häufig allein nicht ernähren können.
In einer Zeit ohne Sozialversicherungssysteme kam dem Zusammenleben und
den gegenseitigen Vorteilen der Unterhaltspflicht eine große praktische, aber
auch zunehmend juristische Bedeutung zu.

Urteile zum Unterhalt der Eheleute untereinander werden in wenigen Fällen
berücksichtigt, wenn und soweit die Argumentation eine Übertragbarkeit auf den
Unterhalt von Verwandten erlaubt.

Die Lehrbücher und die Entscheidungssammlungen zur Untersuchungsepoche
sind erheblich zahlreicher als zunächst gedacht.

Was die Entscheidungssammlungen betrifft, gebührt dem Archiv von Johann
August Seuffert eine besondere Erwähnung. In seiner Einführung bemerkte Seuf-
fert selbst, dass es seine Idee sei, mit dem Archiv ein gemeines Recht darzu-
stellen, welches „umfassend alle diejenigen Rechtssätze, welche, obwohl in den
mannigfachen in Deutschland geltenden Rechtsquellen nicht gleichmäßig ausge-
sprochen, doch ein Ergebnis der Ausprägung allgemeiner überall zu Grund lie-
gender Rechtsbegriffe, ein Facit aus dem Rechnen mit diesen Rechtsbegriffen
sind, – welche als der Inhalt eines im ganzen Umfange deutschen Rechtslebens
und deutscher Rechtsanwendung geltenden ius gentium germanicorum erschei-
nen.“7

Freilich war die Sorge Seufferts auf die allmählich fortschreitende partikulare
Gesetzgebung gerichtet, welche die Perspektive auf eine gemeinsame deutsche
Gesetzgebung und Rechtsanwendung aus seiner Sicht deutlich verschlechterte8.
Tatsächlich war die Aussicht auf eine gesamtdeutsche Gesetzgebung in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts eher als gering einzuschätzen, fanden doch die
großen partikularen Rechte nicht nur eine zahlenmäßige Ausweitung, sondern
auch eine weite Verbreitung.
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4 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 21.
5 Ritter von Czyhlarz/San Nicolo, Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechts,

S. 75.
6 Ritter von Czyhlarz/San Nicolo, a. a. O.
7 Seuffert, Seuffert’s Archiv Bd. 1 Vorrede, S. III f.
8 Seuffert, a. a. O. S. III.



Den Autor Seuffert leitete auch der Gedanke, dass bei Gelingen des Archivs
sich „wohl im Laufe der Jahre ein günstiger Einfluß nicht bloß auf die Rechtsan-
wendung, sondern auch auf die Doctrin, durch Bereicherung des Stoffs und Bele-
bung der Darstellung, ferner auch ein Vorschub für die Gesetzgebung erwarten.“
ließe. Zudem erschien Seuffert dieses Zusammenwirken der deutschen höchsten
Gerichtshöfe als eine „sehr erfreuliche, im besten Sinne germanistische That“.9

Da ein Gericht mit der Zuständigkeit für den gesamten Deutschen Bund fehlte,
hoffte der Autor offenbar, mit Hilfe seines Archivs die Entwicklung eines ein-
heitlichen Privatrechts zu befördern. Als weitere Motivation für sein Projekt
nannte Seuffert, dass die Entscheidungen in der Mehrzahl der gedruckten Samm-
lungen „außerhalb der Grenzen der betreffenden Staaten nur ein geringes Publi-
cum“ fanden10. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung der wichtigsten deut-
schen Gerichte war dadurch erschwert, allerdings werden meine Recherchen
zeigen können, dass die Gerichte durchaus auch auf gleichlautende oder abwei-
chende Entscheidungen hingewiesen haben.

Bei all den Errungenschaften, die die Forschung des 19. Jahrhunderts für das
Unterhaltsrecht unter Verwandten bewahrt und hervorgebracht hat, bleibt mir die
Hoffnung, eine gewisse Distanz zu wahren und an der ein oder anderen Stelle
eine kritische Auseinandersetzung mit der jeweiligen Argumentation liefern zu
können.
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9 Seuffert, a. a. O. S. IV. Vgl. hierzu auch die Schrift von Stein, Das Corpus Juris und
die historische Schule in ihrem Verhältnis zur deutschen Rechtsentwicklung, Deutsche
Vierteljahrs Schrift Bd. 2 (1845) S. 145, 160.

10 Seuffert, a. a. O. S. IV. Wohl war hierauf auch die Begeisterung Reyschers gerich-
tet.


